
Liebe Kollegin, lieber Kollege, 
 
Als Leiharbeitnehmer*in werden Deine Arbeitsbedingungen von verschiedenen 
Parteien beeinflusst. Von den Regelungen Deiner Leiharbeitsfirma und von den 
Regelungen hier im Betrieb. Außerdem gelten bei Deinem Leiharbeitgeber und 
Entleihbetrieb unterschiedliche Tarifverträge. 
 
Durch diese Regelungen werden zum Beispiel das Entgelt, die Eingruppierung, 
Sonderzahlungen und der Urlaubsanspruch bestimmt. 
 
Wir stehen Dir als Betriebsrat und IG Metall auch bei Fragen und Problemen zur 
Seite, wenn es z.B. um folgende Themen geht: 

 Feststellung vergleichbarer Tätigkeiten 
 Abrechnung der Branchenzuschläge 
 Nutzung von Pausenräumen, Umkleiden und anderen Sozialeinrichtungen 

WIR SIND FÜR DICH DA! 

… SPRICH UNS AN: 
Betriebsrat Eberspächer catem Herxheim 

Telefon: 07276/9854-170 oder neustadt@igmetall.de  

Infos für  
Leiharbeiter 


